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Ministerium für Finanzen | Postfach 10 14 53 | 70013 Stuttgart 

An die 
Präsidentin des Landtags 
von Baden-Württemberg  
Frau Muhterem Aras MdL 
Haus des Landtags 
Konrad-Adenauer-Str. 3 
70173 Stuttgart 

 

Nachrichtlich: 
Staatsministerium 
Baden-Württemberg 
Ministerium des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen 
Baden-Württemberg 

  

Name: Tanja Stahlbock 
Telefon: +49 711 123-4626 
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de  
Geschäftszeichen: FM4-33-385/21/2 

 (bei Antwort bitte angeben) 
Datum: 6. Dezember 2024 

Kleine Anfrage des Abgeordneten Friedrich Haag FDP/DVP 
- Erforderliche Modernisierungsmaßnahmen und Zukunft des 
  Polizeireviers 5 in Stuttgart-Ost 
- Drucksache 17/7824 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

das Ministerium für Finanzen beantwortet die Kleine Anfrage im Einvernehmen mit dem  
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen wie folgt: 

1. Welche Ergebnisse lieferte die Flächenneuberechnung nach dem Musterraumprogramm 
(MRP) für das Polizeirevier 5? 
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Zu 1.: 
Die Flächenneuberechnung für das Polizeirevier 5 hat ergeben, dass die aktuelle Unter-
bringung in der Ostendstraße 88 gegenüber dem Musterraumprogramm einen geringen 
Flächenüberhang aufweist. Unabhängig davon wird der Raumzuschnitt in einzelnen  
Bereichen den aktuellen Anforderungen der Polizei nicht in optimaler Weise gerecht.  

 
 
 
2. Welche Ergebnisse und Handlungsempfehlungen erbrachte die Prüfung des Gebäudes 

insbesondere im Hinblick auf Mängel bei der Barrierefreiheit, Verortung des Gewahrsams-
bereichs und Unterbringung der Dienstfahrzeuge? 

 
Zu 2.: 

Seit Beantwortung der Anfrage 17/4665 haben sich diesbezüglich keine wesentlichen  
Änderungen ergeben.  

 
 
 
3. Zu welcher Bewertung kommt sie aufgrund der aktuellen Flächenneuberechnung und 

Prüfung hinsichtlich der in Frage 2 genannten Punkte, was einen Verbleib des Reviers 5 in 
der Ostendstraße 88 bzw. eine Verlagerung betrifft? 

 
4. Bis wann wird sie entscheiden, ob das Polizeirevier 5 am angestammten Standort verblei-

ben wird oder an einen anderen Standort umzieht? 
 
6. Welche Anstrengungen hat sie in den letzten zwölf Monaten unternommen, um neue,  

geeignete Standorte für das Polizeirevier 5 zu ermitteln (unter Nennung der dabei unter-
suchten Standorte)? 

7. Welche Erkenntnisse hat die Begehung des Reviers 5 von Vertretern des Amts für Vermö-
gen und Bau Baden-Württemberg am 22. November 2023 ergeben, die für eine Sanierung- 
und Modernisierung der Räumlichkeiten sprechen? 
 

Zu 3., 4. 6. und 7.: 

Alleine auf Basis der Flächenneuberechnung und der bestehenden Mängel ergibt sich kein 
akuter Handlungsbedarf. Für eine Verbesserung der Unterbringung ist perspektivisch eine 
Neuunterbringung oder eine vorübergehende Auslagerung zur Sanierung des Gebäudes 
erforderlich. Hierfür wird nach alternativen Unterbringungen gesucht. Der Suchradius ist 
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dabei auf den Zuständigkeitsbereich des Reviers beschränkt. Derzeit sind keine Standor-
toptionen zur vorübergehenden oder dauerhaften Neuunterbringung des Polizeirevier 5  
ersichtlich. Die endgültige Entscheidung über eine Sanierung oder Neuunterbringung hängt 
insbesondere von der Wirtschaftlichkeit ab, die zu gegebener Zeit zu untersuchen ist. 

 
 
 
5. Welche baulichen Mängel sowie Probleme im Arbeitsalltag des Reviers in Bezug auf 

Räume und Ausstattung sind in den letzten zwölf Monaten von den dort beschäftigen 
 Polizistinnen und Polizisten über den Dienstweg gemeldet worden? 

 
Zu 5.: 

Es gingen Meldungen im Sinne der Fragestellung ein, welche sich zumeist auf eine der 
Nutzungsdauer entsprechende allgemeine Abnutzung zurückführen lassen. Die Meldun-
gen bezogen sich im Wesentlichen auf nicht ordnungsgemäß funktionierende Beleuch-
tungseinrichtungen, Sanitäranlagen sowie Fenster und Türen. Darüber hinaus wurden  
einzelne Mängel am Gebäudedach sowie Einschränkungen durch Tiere, wie beispielsweise 
vermehrtes Auftreten von Tauben, gemeldet. Den bekanntgewordenen Mängeln und Prob-
lemstellungen wurde mit entsprechenden Instandhaltungs- sowie Gegenmaßnahmen  
begegnet. 

 
 
 
8. Welche Sanierungsmaßnahmen wurden in den letzten zwölf Monaten im Revier 5 durch-

geführt (aufgeschlüsselt nach Maßnahme, Zeitraum und jeweiligen Kosten)? 
 

9. Welche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind in den kommenden Monaten 
für das Revier 5 geplant (aufgeschlüsselt nach Maßnahme, geplantem Zeitraum und 
 jeweiligen geplanten Kosten)? 
 

10. Bis wann kommen die geplanten technischen Verbesserungen (neue Leitstandstechnik) 
zur Einsehbarkeit und Ansprache von Besucherinnen und Besuchern im Eingangs- und 
Wachbereich zur Umsetzung? 

  



  

Seite 4 von 4 

 

Zu 8. bis 10.:  

In den letzten 12 Monaten wurden kleine Reparaturen durchgeführt. 
 
Einige technische Verbesserungen wurden durch den Nutzer bereits umgesetzt. Weitere 
umfangreiche bauliche oder technische Sanierungsmaßnahmen sind derzeit aufgrund des 
oben beschriebenen Sachverhalts nicht vorgesehen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Gisela Splett 
Staatssekretärin 


